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Betreff 
 
Feststellung des Wahlergebnisses der Bürgermeisterwahl am 30.08.2009 gem. § 75 d) 
in Verbindung mit § 61 Kommunalwahlordnung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl am 30.08.2009 gemäß 
der als Anlage beigefügten Ergebniszusammenstellung fest. 
 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Gemäß § 75 d in Verbindung mit § 61 Abs. 3 Kommunalwahlordnung (KWahlO) stellt der 
Wahlausschuss das Ergebnis der Bürgermeisterwahl fest. 
 
Das endgültige Ergebnis der Bürgermeisterwahl vom 30.08.2009 ist aus der beigefügten 
Anlage (Anlage 25) ersichtlich. Danach hat der Bewerber Klaus Schumacher (CDU) 12.821 
gültige Stimmen erhalten, was einem Anteil an den gültigen Stimmen in Höhe von 54,5 % 
entspricht. 
 
Gemäß § 46 c Abs. 2 Kommunalwahlgesetz ist als Bürgermeister gewählt, wer die meisten 
Stimmen auf sich vereinigt. Dieses Ergebnis hat der Bewerber Klaus Schumacher erreicht 
und ist somit zum Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin gewählt worden. 
 
Der Wahlausschuss stellt fest, dass der Bewerber Klaus Schumacher mit der erforderlichen 
Mehrheit zum Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin gewählt wurde. 
 
 
 
Marcus Lübken 
Wahlleiter 
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Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf       €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 
 
 
 


